
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 W-KKG Betreuung und
Information

 W-KKG - Wiener Katastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.04.2025

Die Gemeinde hat für die psychosoziale Akutbetreuung von Betro/enen eines Ereignisses gemäß § 2 Abs. 1 bis 3 und

die Information von deren Angehörigen sowie der Öffentlichkeit in geeigneter Form zu sorgen.
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